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Mann und Frau haben Anspruch auf gleichen 

Lohn für gleichwertige Arbeit. So steht es seit 

38 Jahren in der Bundesverfassung (Artikel 8, 

Absatz 3). 

Diesem Grundsatz wird die heutige Realität 

aber immer noch nicht gerecht: Der unerklärte 

Lohnunterschied zwischen den Geschlechtern 

beträgt heute 7,7% zuungunsten der Frauen. 

Liebe Leserin, lieber Leser
In dieser Ausgabe vom HR-Profi  beschäftigen wir uns mit einem Thema, 

welches auch in der heutigen Zeit noch aktuell ist und für Gesprächs-

stoff sorgt: Die Lohngleichheit. Unser Experte Martin Urech erläutert im 

ersten Beitrag die Thematik und das revidierte Gleichstellungsgesetz, 

welches wahrscheinlich schon nächstes Jahr in Kraft treten wird.

Ausserdem zeigt Stefanie Seiz auf Seite 6, wie Sie in 7 Schritten ihre 

Mitarbeitenden ressourcenschonend und systematisch weiterentwickeln und auf die Verände-

rungen der Arbeitswelt optimal vorbereiten.

Ich wünsche Ihnen eine gute Lektüre!

Herzlichst Ihre

Jennifer Aellen, Senior Product Manager Bereich Personal
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Die Politik hat reagiert: Das Parlament hat der 

vom Bundesrat vorgeschlagene Revision des 

Gleichstellungsgesetzes im Dezember 2018 

(in etwas abgeschwächter Form) zugestimmt. 

Der Bundesrat hat nun eine entsprechende 

Verordnung ausgearbeitet. Diese tritt zusam-

men mit dem revidierten Gesetz am 1. Juli 

2020 in Kraft. Speziell ist die sogenannte 

Sunsetklausel im Gesetz: Die Pfl icht zur Lohn-

analyse gilt für 12 Jahre, danach treten die 

entsprechenden Gesetzesartikel wieder aus-

ser Kraft.

Welche Unternehmen sind betroffen

Von der Gesetzesrevision sind Schweizer Un-

ternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden 

betroffen – Lernende werden nicht mitge-

zählt. Dies entspricht rund einem Prozent aller 

Unternehmen und erfasst rund 45 Prozent 

aller Beschäftigten. Eine weitere Eigenheit der 

Gesetzesrevision: Es gibt zwar die Pfl icht zur 

Lohnanalyse, aber keine Meldepfl icht, keine 

Kontrolle und keinerlei Sanktionen - nicht bei 

einer festgestellten Lohnungleichheit, und 

auch nicht wenn ein Unternehmen wider-

rechtlich keine Lohnanalyse vornimmt. Man 

geht davon aus, dass die Arbeitgebenden 

sich nicht widerrechtlich verhalten und fest-
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Pfl icht der Lohnanalyse als Chance
Am 1. Juli 2020 tritt das revidierte Gleichstellungsgesetz in Kraft. Dieses bringt 

eine Pfl icht zur Lohnanalysen für Unternehmen mit 100 und mehr Mitarbeiten-

den. Den betroffenen Unternehmen wird empfohlen, jetzt die entsprechenden 

Schritte einzuleiten.

 Von Martin Urech
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gestellte Ungleichheiten freiwillig beseitigen. 

Bei Lohnungleichheiten ist das Unternehmen 

einzig verpfl ichtet, die Analyse alle vier Jahre 

zu wiederholen. Wer die Lohngleichheit ein-

hält, ist vor weiteren Analysen befreit. Und: 

Die Pfl icht zur Lohnanalyse gilt sowohl für den 

privaten wie den öffentlichen Sektor.

Analyse der Lohngleichheit

Das Prozedere gemäss Gleichstellungsgesetz 

beinhaltet drei Schritte: Analyse der Lohn-

gleichheit, Prüfung der Analyse durch ein 

Revisionunternehmen oder eine Arbeitneh-

mendenvertretung  sowie die Kommunikation 

der Resultate.

Die Analyse muss gemäss Gleichstellungs-

gesetz anhand einer «wissenschaftlichen 

und rechtskonformen Methode» erfolgen. Der 

Bund hat dazu ein Standard-Analysemodell 

defi niert, welches im kostenlosen Instrument 

«Logib» umgesetzt ist. Verwendet ein Unter-

nehmen ein anderes Instrument, so muss es 

dessen Wissenschaftlichkeit und Rechstkon-

formität belegen. Deshalb empfi ehlt sich die 

Anwendung von Logib, dieses Vorgehen ist 

insgesamt einfacher und risikofreier. 

Logib – Lohngleichheitsinstrument 

des Bundes

Das Instrument Logib ist unter www.logib.ch 

kostenlos abrufbar und detailliert beschrieben. 

Es basiert auf einer in der Wissenschaft 

weit verbreiteten Regressionsanalyse und 

ist vom schweizerischen Bundesgericht als 

statistische Methode zur Untersuchung der 

Lohngleichheit anerkannt. Logib basiert weit-

gehend auf den Daten der Lohnstrukturerhe-

bung, welche alle grösseren Unternehmen 

der Schweiz alle zwei Jahre dem Bundesamt 

für Statistik abliefern müssen. Mit diesem 

Instrument kann die Lohngleichheit in allen 

Schweizer Unternehmen mit mehr als 50 Mit-

arbeitenden analysiert werden. Dank dem 

standardisierten Vorgehen können die Resul-

tate schweizweit verglichen werden – wie es 

etwa im öffentlichen Sektor praktiziert wird 

(www.ebg.admin.ch, Lohngleichheit im öf-

fentlichen Sektor). Entsprechend hat sich das 

Instrument seit über 10 Jahren als Standard 

der Lohngleichheitsanalyse bewährt. Unter-

nehmen können Logib selbständig durch-

führen, eine Fachperson beiziehen oder die 

Analyse einer Fachperson übergeben – so 

oder so muss das Unternehmen aber die not-

wendigen Daten dazu bereitstellen. 

Prüfung der Analyse

In einem zweiten Schritt lässt das Unter-

nehmen die vorgenommene Lohnanalyse 

überprüfen. Dazu kommen gemäss Gleich-

stellungsgesetz zwei Prüfi nstanzen in Frage: 

Entweder ein Revisionsunternehmen oder 

eine Arbeitnehmendenvertretung. 

Das Revisionsunternehmen muss eine Zu-

lassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz 

aufweisen, die Revisionsfachperson muss 

eine (kurze) Ausbildung zu den Lohnanalysen 

absolviert haben. Die Details zum Prozess und 

den Anforderungen an die Revisionsperson 

legt der Bundesrat in der kommenden Verord-

nung noch fest. 

Die Revisionsfachperson prüft die Lohnana-

lyse nur formell, beispielsweise ob alle Mit-

arbeitenden in die Analyse eingefl ossen sind, 

aber nicht inhaltlich. Die inhaltliche Richtigkeit 

der Analyse liegt in der Verantwortung des 

Unternehmens. Die formelle Richtigkeit hält 

die Revisionsfachperson in einem Bericht zu-

handen des Unternehmens fest.

Alternativ zum Revisionsunternehmen kann 

eine Arbeitnehmendenvertretung zur Prüfung 

der Lohnanalyse beigezogen werden. Dies kann 

entweder eine externe Organisation (Gewerk-

schaft) oder eine interne, durch die Mitarbei-

tenden gewählte Vertretung (Personalkommis-

sion) sein. Dazu schliessen die Arbeitgebenden 

mit der Arbeitnehmendenvertretung eine 

Vereinbarung über Vorgehen und Berichterstat-

tung ab. Eine entsprechende Plattform bietet 

das Projekt «Engagement Lohngleichheit» an 

(www.elep.ch): Es beinhaltet das gesetzeskon-

forme Vorgehen und alle notwendigen Unterla-

gen – die Teilnahme ist kostenlos. 

Donnerstag, 5. Dezember 2019 – Crowne Plaza Zürich

NEU!
HR DAY 2019
powered by personalSCHWEIZ

HR im Wandel – weg von den Ressourcen, hin zu den Werten
Neue Herausforderungen, neue Rahmenbedingungen, neue Arbeitsformen – die Digitalisierung macht 
uns klar, es sind Veränderungen nötig. Doch Veränderungen brauchen Mut, Kraft, Vorbereitung und vor 
allem Menschen, die mit der richtigen Einstellung und Freude sich diesen Herausforderungen stellen.

Jetzt anmelden unter: www.praxisseminare.ch

Erstklassiges Programm mit Top-Referenten

Dr. Reinhard Lindner, Urs Klingler, 

Dr. Cornelia Birta, Birgit Werkmann-Karcher, 

Dr. Sonja Radatz
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Kommunikation

Abschliessend müssen die Arbeitgebenden 

die Resultate zu kommunizieren. Alle Unter-

nehmen informieren ihre Arbeitnehmenden 

bis spätestens ein Jahr nach Abschluss der 

Analyse schriftlich über die Analyseergeb-

nisse. Börsenkotierte Unternehmen publizie-

ren die Ergebnisse zusätzlich im Anhang der 

Jahresrechnung. Arbeitgebende im öffentlich-

rechtlichen Sektor müssen die Resultate 

ebenfalls extern kommunizieren wie und wo 

ist bisher nicht genauer defi niert.

Pfl icht als Chance

Unternehmen, welche die Lohngleichheit 

einhalten und das auch nachweisen, haben 

einen Wettbewerbsvorteil – das ist allgemein 

anerkannt. Gegen innen wirkt diese Transpa-

renz vertrauensbildend, gegen aussen steigert 

sie die Attraktivität des Unternehmens – ins-

besondere für Frauen, welche aufgrund der 

demografi schen Entwicklung zukünftig noch 

stärker umworben sein werden. 

Zukünftig weisen aber alle Unternehmen die 

Lohngleichheit aus. Wie lassen sich aus der 

Lohngleichheitsanalyse trotzdem Vorteile ge-

nerieren?

Zum ersten mit dem Faktor Zeit: Unter-

nehmen, welche möglichst bald nach der 

Inkraftsetzung der Gesetzesrevision die 

Lohngleichheit gemäss den neuen Vorgaben 

nachweisen, können dies in ihrer Kommuni-

kation entsprechend hervorheben.

Zum zweiten mit einer vertieften Lohngleich-

heitsanalyse: Unternehmen können die vorge-

schriebene Lohngleichheitsanalyse inhaltlich 

vertiefen. Sie können detaillierte Untersu-

chungen machen (lassen), mit dem Ziel, eine 

maximale Lohngleichheit kommunizieren zu 

können. Möglich ist hier auch die Erlangung 

eines Lohngleichheits-Zertifi kats – mehrere 

davon sind auf dem Markt. Ebenfalls eine 

höhere Qualität der Lohngleichheitsanalyse 

wird mit der (kostenlosen) Teilnahme am so-

zialpartnerschaftlichen Projekt «Engagement 

Lohngleichheit» erreicht.

Und zum dritten können die Analysen auf den 

Aspekt der Chancengleichheit ausgeweitet 

werden. Damit wird die Gleichberechtigung von 

Mann und Frau umfassender untersucht. Die 

Chancengleichheit beinhaltet Aspekte wie Ver-

einbarkeit von Beruf und Familie, Rekrutierung, 

Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten so-

wie Schutz vor sexueller Belästigung. Entspre-

chende Zertifi kate bietet der «Verein Chancen- 

und Lohngleichheit VCLG» (www.vclg.ch) an. 

Empfehlungen

Unternehmen, welche die Pfl icht zur Lohnana-

lyse als Chance nutzen wollen, wird empfohlen:

 • Starten Sie umgehend mit den Vorbereitun-

gen zu den Analysen, unabhängig davon, 

welchen Weg Sie schlussendlich einschla-

gen. 

 • Wenden Sie Logib in Ihrem Unternehmen 

an. Achten Sie auf vollständige und korrek-

te Daten. Bei Fragen kann Ihnen Ihr Ver-

band oder eine ausgewiesene Fachperson 

weiterhelfen (z.B. aus Liste unter www.ebg.

admin.ch, Themen, Arbeit, Plattform Lohn-

gleichheit, Lohngleichheit überprüfen, Ana-

lyse durch Dritte). 

 • Erweitern Sie Ihre Lohnanalyse mit einem 

der oben beschriebenen Möglichkeiten: 

Lohngleichheitszertifi kat, Chancen- und 

Lohngleichheitszertifi kat, Teilnahme am 

Projekt «Engagement Lohngleichheit».

 • Kommunizieren Sie Ihre über die gesetzli-

chen Vorgaben hinausgehenden Aktivitä-

ten bezüglich Gleichstellung von Frau und 

Mann. Diese Kommunikation Können Sie 

schon parallel zu den laufenden Analysen 

starten.

AUTOR
Matin Urech ist Lohngleichheits-

experte, Inhaber und Geschäftsführer 

der blu beratung gmbh, leitet die 

Fachstelle ELEP und die Geschäfts-

stelle des VCLG. 


